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Ab 20.5.2020 kann nunmehr der Fixkos-

tenzuschuss im Rahmen der Corona- Un-

ternehmenshilfen beantragt werden, wir 

haben die Punkte für Sie zusammenge-

fasst.  

1. WER KANN den Fixkosten-

zuschuss beantragen? 

Fixkostenzuschüsse dürfen nur zugunsten 

von Unternehmen gewährt werden, bei 

denen nachstehende Voraussetzungen 

kumulativ erfüllt sind:  

 Sitz oder eine Betriebsstätte in Öster-

reich UND 

 wesentliche operative Tätigkeit in 

Österreich UND 

 das Unternehmen darf in den letzten 

drei veranlagten Jahren nicht vom 

Abzugsverbot des § 12 Abs. 1 Z 10 

KStG (dies umfasst Zins- oder Li-

zenzzahlungen an niedrig besteu-

erte ausländische Konzerngesellschaf-

ten) betroffen gewesen sein UND  

 über das Unternehmen darf in den 

letzten fünf Jahren vor der Antrag-

stellung keine rechtskräftige Fi-

nanzstrafe (ausgenommen Finanzord-

nungswidrigkeit) oder entsprechende 

Verbandsgeldbuße aufgrund von Vor-

satz verhängt worden sein UND 

 das Unternehmen erleidet einen durch 

die Ausbreitung von COVID-19 verur-

sachten Umsatzausfall von mindes-

tens 40 % UND 

 das Unternehmen darf sich am 

31.12.2019 nicht in finanziellen 

Schwierigkeiten im Sinne der Allge-

meinen GruppenfreistellungsVO befun-

den haben ODER über das Unterneh-

men wurde zum Zeitpunkt des Antrags 

weder ein Insolvenzverfahren eröffnet 

noch sind die im nationalen Recht vor-

gesehenen Voraussetzungen für die Er-

öffnung eines Insolvenzverfahrens auf 

Antrag seiner Gläubiger erfüllt. Der 

nunmehr in der aktuellen Richtlinien-

version aufgenommene Hinweis, dass 

„in diesem Fall ein Fixkostenzuschuss 

auf Basis der Verordnung (EU) Nr. 

1407/2013 der Kommission vom 

18.12.2013 (De-minimis Verord-

nung) gewährt werden kann“ dürfte so 

zu verstehen sein, dass Unternehmen, 

die zum 31.12.2019 in finanziellen 

Schwierigkeiten, aber zum Antragszeit-

punkt nicht insolvenzgefährdet sind, 

dennoch Anspruch auf einen Zuschuss 

haben, wenn die Beihilfen an das Un-

ternehmen oder Unternehmen dersel-

ben Unternehmensgruppe in den letz-

ten drei Steuerjahren bzw. Wirtschafts-

jahren in Summe den Betrag von 

€ 200.000 nicht überschreiten UND 

 hat zumutbare Maßnahmen gesetzt, 

um die durch den Fixkostenzuschuss zu 

deckenden Fixkosten zu reduzieren 

(Schadensminderungspflicht mittels ex 

ante Betrachtung). 

 

2. WER IST vom Fixkostenzu-

schuss AUSGESCHLOSSEN? 

 Unternehmen, die zum 31.12.2019 

mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigt 

haben und die im Betrachtungszeit-

raum mehr als 3% der Mitarbeiten-

den gekündigt haben, statt Kurzar-

beit in Anspruch zu nehmen. Von die-

ser allgemeinen Regelung kann aber in 

begründeten Fällen mit Zustimmung 

der Sozialpartner eine Ausnahme ge-

währt werden.  

 Kreditinstitute, Versicherungsauf-

sichtsunternehmen, Wertpapierfir-

men und Wertpapierdienstleistungsun-

ternehmen, Pensionskassen. 

 Non-Profit-Organisationen, die ab-

gabenrechtlich als gemeinnützig einge-

stuft werden. 

 Im alleinigen Eigentum (mittelbar oder 

unmittelbar) von Gebietskörperschaften 

und sonstigen Einrichtungen öffentli-

chen Rechts stehende Einrichtungen. 
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 Im mehrheitlichen Eigentum (mit-

telbar oder unmittelbar) von Gebiets-

körperschaften und sonstigen Einrich-

tungen öffentlichen Rechts stehende 

Einrichtungen, die einen Eigende-

ckungsgrad von weniger als 75% ha-

ben. 

 Unternehmen, die Zahlungen aus dem 

Non-Profit-Organisationen Unterstüt-

zungsfonds beziehen. 

 Neu gegründete Unternehmen, die 

vor dem 16. März 2020 noch keine 

Umsätze (Waren- und/oder Leistungs-

erlöse) erzielt haben. 

 

3. FÜR WELCHE FIXKOSTEN 

wird der Zuschuss gewährt? 

Unter Fixkosten werden ausschließlich 

Aufwendungen aus einer operativen inlän-

dischen Tätigkeit verstanden, die im Zeit-

raum vom 16.3.2020 bis 15.9.2020 

entstehen und unter einen oder mehrere 

der folgenden Punkte fallen: 

 Geschäftsraummieten und Pacht, 

die in unmittelbarem Zusammenhang 

mit der Geschäftstätigkeit des Unter-

nehmens stehen. 

 Betriebliche Versicherungsprämien. 

 Finanzierungskostenanteil der Lea-

singraten. 

 Zinsaufwendungen für Kredite und 

Darlehen und betriebliche Lizenzge-

bühren, sofern die empfangende Kör-

perschaft nicht unmittelbar oder mittel-

bar konzernzugehörig ist oder unmit-

telbar oder mittelbar unter dem be-

herrschenden Einfluss desselben Ge-

sellschafters steht. 

 Aufwendungen für Strom, Gas und 

Telekommunikation. 

 Wertverlust bei verderblicher oder 

saisonaler Ware, sofern diese auf-

grund der COVID-19-Krise mindes-

tens 50% des Wertes verlieren. Sai-

sonale Ware bezeichnet Waren, die im 

Zuge eines immer wiederkehrenden 

Zeitabschnitts eines Jahres besonders 

nachgefragt wird.  

 angemessener Unternehmerlohn 

bei einkommensteuerpflichtigen Unter-

nehmen (natürliche Personen als Ein-

zel- oder Mitunternehmende); dieser ist 

auf Basis des letzten veranlagten Vor-

jahres zu ermitteln (monatlicher Unter-

nehmerlohn = steuerlicher Gewinn des 

letztveranlagten Vorjahres /Monate mit 

unternehmerischer Tätigkeit). Als Un-

ternehmerlohn dürfen jedenfalls 

€ 666,67, höchstens aber € 2.666,67 

pro Monat angesetzt werden. Vom Un-

ternehmerlohn sind Nebeneinkünfte 

(Einkünfte aus unselbständiger Arbeit, 

Vermietung und Verpachtung, Kapital-

einkünfte, sonstige Einkünfte) des Be-

trachtungszeitraums abzuziehen. 

 Personalaufwendungen, die ausschließ-

lich für die Bearbeitung von krisenbe-

dingten Stornierungen und Umbuchun-

gen anfallen. 

 Unternehmen, die einen Fixkostenzu-

schuss von unter € 12.000 beantra-

gen, können angemessene Steuerbera-

ter-, Wirtschaftsprüfer- oder Bilanz-

buchhalterkosten in maximaler Höhe 

von € 500 berücksichtigen. 

 Aufwendungen für sonstige vertragliche 

betriebsnotwendige Zahlungsverpflich-

tungen, die nicht das Personal betref-

fen. 

Von den Fixkosten sind Versicherungsleis-

tungen, die diese Fixkosten im Versiche-

rungsfall abdecken, in Abzug zu bringen.  
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4. WIE wird der UMSATZAUS-

FALL berechnet? 

Für die Berechnung des Umsatzausfalls ist 

auf die für die Einkommen- oder Körper-

schaftsteuerveranlagung maßgebenden 

Waren– und/oder Leistungserlöse abzu-

stellen. Im ersten Entwurf hat man sich 

dabei erklärend auf die Kennzahlen 9040 

und 9050 im Formular E1a bezogen. Die-

ser Hinweis ist nunmehr weggefallen. U.U. 

können jetzt auch die Bestandsverände-

rungen einbezogen werden. Dabei sind die 

maßgebenden Werte des 2. Quartals 

2020 jenen des 2. Quartals 2019 ge-

genüberzustellen.  

 

Abweichend vom oben angeführten 

Quartalsvergleich kann auch einer der 

folgenden Betrachtungszeiträume ge-

wählt werden, wobei sich der Umsatzaus-

fall in diesem Fall aus dem Vergleich zum 

jeweils entsprechenden Zeitraum des Vor-

jahres ergibt: 

 

(jeweils des Jahres 2020) 

 

Insgesamt gibt es sechs Betrachtungszeit-

räume. Anträge können für maximal drei 

Betrachtungszeiträume gestellt wer-

den, die zeitlich zusammenhängen 

müssen. 

 

Bei Neugründungen, die aber bereits vor 

dem 16.3.2020 Umsätze erzielt haben, 

müssen die Umsatzausfälle anhand von 

Planungsrechnungen plausibilisiert wer-

den.  

Bei Umgründungen ist auf die jeweilige 

vergleichbare wirtschaftliche Einheit im 

Vergleichszeitraum abzustellen.   

Grundsätzlich sind die Fixkosten und Um-

sätze im Zeitraum ihres wirtschaftlichen 

Anfalls (Aufwands-/Ertragslogik) zu erfas-

sen. Bei Einnahmen-Ausgaben-

Rechnern können Fixkosten und Umsatz-

erlöse – dann aber einheitlich - nach dem 

Zu- und Abfluss-Prinzip erfasst werden 

(sofern hierdurch keine willkürlichen Ver-

schiebungen erfolgen). 

 

5. WIE HOCH ist der Fixkos-

tenzuschuss? 

 

Der Fixkostenzuschuss ist nach der Höhe 

des Umsatzausfalles gestaffelt und muss 

mindestens € 500 erreichen. Zusätzlich 

ist der Fixkostenzuschuss in Abhängigkeit 

vom Zuschussprozentsatz begrenzt. Sind 

mehrere Unternehmen konzernal verbun-

den, steht der Maximalbetrag für alle Un-

ternehmen des Konzerns nur einmal zu. 

Die Höhe des Maximalbetrages richtet sich 

nach jenem Konzernunternehmen, das 

den höchsten Umsatzausfall hat. 

 

Umsatzausfall Zuschuss in 

% der 

Fixkosten 

max Fixkostenzu-

schuss 

40 – 60% 25% 30 Mio € 

60 – 80% 50% 60 Mio € 

80 – 100% 75% 90 Mio € 

 

Wird der Umsatzausfall anhand der Ge-

genüberstellung der maßgebenden Werte 

des 2. Quartals 2020 und jenen des 2. 

Quartals 2019 ermittelt, so sind für die 

Ermittlung des Fixkostenzuschusses die 

Fixkosten des Unternehmens zwischen 

16.3.2020 und 15.6.2020 als Bemes-

sungsgrundlage heranzuziehen. 

Wird ein abweichender Betrachtungszeit-

raum gewählt, so sind nur die im entspre-

chenden Zeitraum angefallenen Fixkosten 

heranzuziehen. 

Ein Wertverlust von saisonaler Ware 

liegt erst dann vor, wenn dieser tatsäch-

lich feststeht. Der Wertverlust ist von den 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu 

berechnen, wobei die Gemeinkosten ge-

mäß § 203 Abs. 3 zweiter Satz UGB (d.s. 

angemessene Teile der mittelbar zure-

chenbaren fixen und variablen Gemein-

1 2 3 4 5 6 

16.3.

-

15.4 

16.4.

-

15.5. 

16.5.

-

15.6. 

16.6.

- 

15.7 

16.7. 

- 

15.8. 

16.8. 

- 

15.9. 
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kosten, wie u.a. Materialgemeinkosten, 

Fertigungsgemeinkosten, Wertverzehrs 

des Anlagevermögens, etc.) nicht anzu-

setzen sind. 

Der Fixkostenzuschuss ist um Zuwen-

dungen von Gebietskörperschaften zu 

vermindern, die im Zusammenhang mit 

der COVID-19-Krise und dem damit zu-

sammenhängenden wirtschaftlichen Scha-

den geleistet werden. Dies gilt auch für 

Entschädigungen nach dem Epidemiege-

setz. Zahlungen im Zusammenhang mit 

Kurzarbeit sind nicht in Abzug zu bringen, 

da die Personalkosten – abgesehen von 

der o.a. Ausnahme – ohnehin nicht bezu-

schusst werden. Auch Zahlungen aus den 

Härtefallfonds sind nicht gegenzurechnen. 

 

6. WANN wird der Fixkosten-

zuschuss AUSBEZAHLT?  

Die Auszahlung des Fixkostenzuschusses 

muss bis spätestens 31.8.2021 bean-

tragt werden! 

Damit den Unternehmen aber schneller 

die Liquidität zur Verfügung steht, kann 

die Auszahlung in folgenden Tranchen 

beantragt werden: 

 1. Tranche: Antrag ab 20.5.2020 - 

umfasst höchstens 50% des voraus-

sichtlichen Fixkostenzuschusses 

(Umsatzausfall und Fixkosten sind 

bestmöglich zu schätzen, Wertverlust 

saisonaler Ware und Steuerberatungs-

kosten sind noch nicht zu berücksichti-

gen). Für die Ermittlung des Umsatz-

ausfalles ist hier - anstelle der grund-

sätzlich heranzuziehenden ertragsteu-

erlichen Berechnungsgrundlagen – auf 

die Umsätze nach UStG abzustellen, 

wobei als Betrachtungs- bzw Vorjah-

resvergleichszeitraum entweder eine 

Umrechnung auf Monatsdurchschnitts-

werte erfolgen oder vereinfachend auf 

Quartale abgestellt werden kann. 

 2. Tranche:  Antrag ab 19.8.2020 - 

umfasst zusätzlich höchstens 25%, 

somit insgesamt höchstens 75% des 

voraussichtlichen Fixkostenzuschusses 

(Umsatzausfall und Fixkosten sind 

bestmöglich zu schätzen), nachgewie-

sener Wertverlust saisonaler Ware kann 

bereits berücksichtigt werden. Liegen 

bereits qualifizierte Daten aus dem 

Rechnungswesen vor, kann bereits der 

gesamte Zuschuss beantragt werden. 

 3. Tranche: Antrag ab 19.11.2020 – 

Ausbezahlt wird der Differenzbetrag 

zum Gesamtzuschuss, der auf Basis 

qualifizierter Daten aus dem Rech-

nungswesen ermittelt wurde. 

 

 

7. WIE erfolgt die ANTRAG-

STELLUNG?  

Die Antragstellung erfolgt ausschließlich 

über die COFAG, wobei die technische 

Schnittstelle für die erstmalige Einbrin-

gung der Anträge FinanzOnline ist. Für 

das Verfahren an FinanzOnline erteilte 

Vollmachten erstrecken sich auf die Bean-

tragung von Fixkostenzuschüssen.  

Das Unternehmen hat die geschätzten 

bzw. tatsächlichen Umsatzausfälle und 

Fixkosten im jeweiligen Zeitraum darzule-

gen sowie eine Erklärung abzugeben, dass 

die Umsatzausfälle durch die COVID-19-

Krise verursacht und schadensmindernde 

Maßnahmen im Rahmen einer Ge-

samtstrategie gesetzt wurden. Die Höhe 

der Umsatzausfälle und der Fixkosten 

ist durch einen Steuerberater, Wirt-

schaftsprüfer oder unter bestimmten 

Bedingungen einen Bilanzbuchhalter 

zu bestätigen. Der Antrag ist von dieser 

Berufsgruppe einzubringen.  

Wird im Zuge der ersten Tranche bis 

18.8.2020 ein Zuschuss von insgesamt 

(unter Berücksichtigung der 2. und 3. 

Tranche) nicht mehr als € 12.000 bean-

tragt, kann dieser Antrag durch das Un-

ternehmen selbst gestellt werden.   

Wenn im Zuge der 1. Tranche (bis 

18.8.2020) ein Zuschuss von insgesamt 

(unter Berücksichtigung der 2. und 3. 
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Tranche) mehr als € 12.000, jedoch 

höchstens € 90.000 beantragt wird, müs-

sen die Angaben vom StB/WP/BiBH nur 

auf Plausibilität geprüft werden.  

Auf Verlangen der COFAG und der Finanz-

verwaltung hat das Unternehmen weitere 

für die Antragsprüfung erforderliche Aus-

künfte zu erteilen. 

 

8. Welche BSETÄTIGUNGEN 
müssen beim ANTRAG ab-

gegeben werden?  

Im Zuge der Antragseinbringung muss der 

Unternehmer – neben verschiedenen 

allgemeinen Bestätigungen über das Zu-

treffen der Antragsvoraussetzungen auch 

bestätigen, dass im Rahmen der rechtli-

chen Möglichkeiten die Vergütungen des 

Inhabers des Unternehmens bzw. der Or-

gane, Mitarbeiter und wesentlichen Erfül-

lungsgehilfen des Antragstellers so be-

messen wurden, dass diesen keine un-

angemessenen Entgelte, Entgeltbe-

standteile oder sonstige Zuwendungen 

geleistet werden; insbesondere im Jahr 

2020 keine Bonuszahlungen an Vor-

stände oder Geschäftsführer in Höhe von 

mehr als 50% ihrer Bonuszahlung für das 

vorangegangene Wirtschaftsjahr ausge-

zahlt werden. 

Weiters muss sich der Antragsteller ver-

pflichten, dass 

 auf die Erhaltung der Arbeitsplätze 

im Unternehmen besonders Bedacht 

genommen wird (z.B. mittels Kurzar-

beit);  

 die Entnahmen des Inhabers des 

Unternehmens bzw. die Gewinnaus-

schüttung an Eigentümer im Zeitraum 

16.3.2020 bis 31.12.2021 an die wirt-

schaftlichen Verhältnisse angepasst 

werden. Beschlüsse von Dividenden- 

und Gewinnauszahlungen sind im Zeit-

raum 16.3.2020 bis 16.3.2021 verbo-

ten. Bis drei Monate nach der letzten 

Auszahlung des Fixkostenzuschusses 

hat eine maßvolle Dividenden- und 

Gewinnauszahlungspolitik zu erfolgen. 

Insbesondere stehen der Gewährung 

eines Fixkostenzuschusses die Auflö-

sung von Rücklagen zur Erhöhung des 

Bilanzgewinns und der Rückkauf eige-

ner Aktien sowie die Ausschüttung von 

Dividenden oder sonstige rechtlich 

nicht zwingende Gewinnausschüttun-

gen entgegen. Was mit dem in diesem 

Zusammenhang angeführten Verbot 

der Gewinnausschüttung gemeint ist 

und auf welchen Zeitraum sich das be-

zieht, kann der Richtlinie nicht ent-

nommen werden.  
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